K3
	
	K3



(Bei den Texten in blauer Schrift und den ausfüllbaren Kästchen muss die Vergabestelle die jeweiligen Angaben machen. Die gelb unterlegten Texte sind Empfehlungen und Erläuterungen, die nicht ausgedruckt werden (siehe Empfehlungen zur Verwendung der Anhänge, Punkt 5, S. 6, 1. Teil des Leitfadens))
	     (Name der Vergabestelle, max. 100 Zeichen)

	

	     (Bezeichnung des Objekts oder Projekts, max. 150 Zeichen)

	     (Art des ausgeschriebenen Auftrags, max. 150 Zeichen)

	

	Ausschreibungsunterlagen (vereinfacht)
Für Verfahren, die nicht den internationalen Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen unterstehen und für einfache Aufträge
 FORMCHECKBOX 

Einladungsverfahren
 FORMCHECKBOX 

Offenes Verfahren

	     (Stichtag, z.B. 11.02.2004)




Vom Anbieter auszufüllen:
Name des für das Angebot verantwortlichen Büros oder Unternehmens:
     
Name und Vorname der für das Angebot verantwortlichen Person:
     
Vollständige Adresse:
     
Telefon:      
Telefax :      
E-Mail:      
	
	Angebot Anbieter
	Angebot nach Prüfung

	Höhe des Angebots: (inkl. MWST)
	CHF 
     .—
	CHF _____________.—


Datum:      
Unterschrift(en)*:
________________________
*
Mit der Unterzeichnung dieses Dokuments übernimmt der Anbieter auch sämtliche Verpflichtungen, die sich aus den Anhängen ergeben.
Inhaltsverzeichnis
1.
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ANHÄNGE ZU BEWERTUNGSELEMENTEN
(Die Anhänge müssen von der kantonalen Seite des Internetportals www.simap.ch, Rubrik «Westschweizer Leitfaden», Kapitel 5 «Anhänge», heruntergeladen, ausgefüllt und innert der für die Abgabe des Angebots festgelegten Frist bei der Vergabestelle eingereicht werden.)
 FORMCHECKBOX 

Anhang P1 (Selbstdeklaration, in den Kantonen Genf und Wallis nicht anwendbar)
 FORMCHECKBOX 

Anhang P2 (Genfer Anhang mit den erforderlichen Bestätigungen) (im Kanton Genf obligatorisch)
 FORMCHECKBOX 

Anhang P3 (Eignungsbescheinigung Kanton Wallis) (im Kanton Wallis obligatorisch)
 FORMCHECKBOX 

Anhang P4 (Merkmale des Anbieters und der allfälligen Subunternehmen)
 FORMCHECKBOX 

Anhang P6 (Verpflichtung zur Gleichbehandlung von Frau und Mann)
 FORMCHECKBOX 

Anhang Q4 (Personelle Fähigkeiten)
 FORMCHECKBOX 

Anhang Q8 (Referenzen des Anbieters)
DOKUMENTE, DIE MIT ZUSAMMEN DEM ANGEBOT EINZUREICHEN SIND:
 FORMCHECKBOX 

     
 FORMCHECKBOX 

     
 FORMCHECKBOX 

     
ANHÄNGE, DIE ALLEN ANBIETER ZUGESTELLT WERDEN:
(Pläne, Auftragsbeschreibung, Mustervertrag, allgemeine Ausführungsbedingungen usw.)
 FORMCHECKBOX 

     
 FORMCHECKBOX 

     
 FORMCHECKBOX 

     
 FORMCHECKBOX 

     
ANHÄNGE, DIE BEI DER VERGABESTELLE EINGESEHEN WERDEN KÖNNEN:
(Pläne, Auftragsbeschreibung, Mustervertrag, allgemeine Ausführungsbedingungen usw.)
 FORMCHECKBOX 

     
 FORMCHECKBOX 

     
INFORMATIONEN, DIE IM INTERNET ZUGÄNGLICH SIND:
(Mustervertrag, allgemeine Ausführungsbedingungen, relevante Websites usw.)
 FORMCHECKBOX 

www.simap.ch (Kantonale Gesetzgebung zur Anwendung des Rechts über das öffentliche Beschaffungswesen)
 FORMCHECKBOX 

     
1. Erforderliche Eignungen/Fähigkeiten – Anbieterkategorie
Der Anbieter muss für die Ausführung des Auftrags folgende Fähigkeit(en) besitzen und/oder über folgende Ausbildung verfügen:
     (max. 500 Zeichen)
2. Allgemeine Informationen
2.1
Name und Adresse der Vergabestelle
(Hier sind die genauen Angaben der Vergabestelle einzutragen, d.h. der Stelle, welche die Entscheidungsbefugnis und Unterschriftsberechtigung hat, um den Auftrag zu vergeben.)
	     (Name der Vergabestelle, max. 50 Zeichen)
     (Adresse und eventuell Postfach, max. 60 Zeichen)
     (Adresse und eventuell Postfach, max. 50 Zeichen)


2.2
Name und Adresse des Organisators, bei dem die Unterlagen bezogen werden können
	     (Bezeichnung des Büros oder der Dienststelle, max. 50 Zeichen)
     (Adresse und eventuell Postfach, max. 60 Zeichen)
     (Adresse und eventuell Postfach, max. 50 Zeichen)


3. Teilnahmebedingungen
3.1
Frist für die Einreichung der Angebote
 FORMCHECKBOX 

Es gilt das Datum des Poststempels (Kanton Wallis).
 FORMCHECKBOX 

Das Angebot muss per Post zugestellt werden (Kanton Wallis).
 FORMCHECKBOX 

Die Angebote sind einzureichen bis spätestens am: 
(Die Frist für die Einreichung des Angebots muss bei Verfahren, die dem GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen unterstellt sind, mindestens Tage betragen, bei offenen Verfahren, die dem GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen nicht unterstellt sind, mindestens 20 Tage und bei Einladungsverfahren mindestens 10 Tage (im Kanton Wallis 20 Tage für Einladungsverfahren, im Kanton Genf 25 Tage für nicht unterstellte Einladungs- und offene Verfahren, im Kanton Freiburg 10 bis 30 Tage bei nicht unterstellten Aufträgen von weniger als CHF 500'000.— bzw. 30 Tage bei Aufträgen von über 500'000.—). Diese Frist beginnt ab dem Datum, an dem die Ausschreibungsunterlagen auf elektronischem Weg oder per Post bei der Vergabestelle bezogen werden können.)
	
	     (Datum, z.B. 11.02.2004)   um        (Uhrzeit, z.B. 11:30)
	

	
	bei
	

	     (Name der Vergabestelle, max. 50 Zeichen)
     (Adresse und eventuell Postfach, max. 60 Zeichen)
     (Adresse und eventuell Postfach, max. 50 Zeichen)


(Im Wallis wird für die Einreichung der Unterlagen keine Uhrzeit vorgegeben; es gilt nur der Poststempel.)
Die Anbieter müssen diese Frist unbedingt einhalten.
3.2
Präsentation des Angebots
Die Anbieter müssen ihr Angebot auf Papier einreichen in:1
Hat die Vergabestelle eine vorgedruckte Etikette geliefert, ist diese vollständig auszufüllen und auf dem für den Versand des Angebots verwendeten Umschlag oder Paket anzubringen.
3.3
Zulässigkeit des Angebots
Die Vergabestelle berücksichtigt nur Angebote, die von Schweizer oder eingeladenen Anbietern stammen und die die Teilnahmebedingungen erfüllen, d.h. Angebote, die innerhalb der festgesetzten Frist mit Datum und Unterschrift in der vorgegebenen Form an der angegebenen Adresse eingetroffen sind. Ausserdem müssen die ausgefüllten Anhänge P und Q sowie die verlangten Bescheinigungen beiliegen. Bestehen Zweifel an der Zulässigkeit eines Angebots, trifft die Vergabestelle weitere Abklärungen.
3.4
Anmeldung
Für die Anmeldung wurden weder Fristen, Bearbeitungsgebühren noch sonstige Modalitäten festgelegt. Anbieter, die eine Offerte unterbreiten, gelten als angemeldet.
3.5
Anzahl Angebote
Ein Beauftragter, ein Büro, ein Unternehmen oder eine Gesellschaft kann als Anbieter oder als Mitglied einer Bietergemeinschaft für einen bestimmten Auftrag nur ein Angebot einreichen. Büros oder Unternehmen, welche unter derselben Firma auftreten und die gleiche Tätigkeit ausüben, können nur ein Büro, eine Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft anmelden, selbst wenn sie ihren Sitz in verschiedenen Kantonen haben. Büros oder Unternehmen, die nicht unter derselben Firma auftreten, aber die gleiche Tätigkeit ausüben und deren kommerzielle und juristische Zusammengehörigkeit und deren gemeinsame Entscheidungsbefugnis sich nachweisen lassen, können nur ein Büro, eine Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft anmelden. Im letzteren Fall kann die Vergabestelle von den betreffenden Anbietern Beweise dafür verlangen, dass sie von anderen Anbietern, die unter derselben oder einer anderen Firma auftreten, kommerziell, rechtlich und hinsichtlich der Entscheidungsbefugnis unabhängig sind. Dies betrifft auch die Subunternehmen.
3.6
Planungsbüro- oder Arbeitsgemeinschaft
Planungsbüro- und Arbeitsgemeinschaften sind zugelassen. Die Teilnahmebedingungen gelten für jedes einzelne Mitglied.
3.7
Vergabe von Unteraufträgen
Die Vergabe von Unteraufträgen ist zulässig.  Die Teilnahmebedingungen gelten auch für die Subunternehmen.
3.8
Offizielle Sprache während des Verfahrens und der Ausführung des Auftrags
Während des Vergabeverfahrens sowie während der Ausführung des Auftrags ist für sämtliche Informationen und Dokumente, für die Anhörung und die Korrespondenz folgende Sprache zulässig: Französisch.
3.9
Gültige Währung(en)
Während des gesamten Verfahrens und für die Ausführung des Auftrags wird als offizielle Währung der Schweizer Franken (CHF) akzeptiert.
3.10
Eigentum und Vertraulichkeit der Dokumente und Informationen
Sämtliche von den Anbietern eingereichten Dokumente und Studien sind ausschliessliches Eigentum der Vergabestelle. Dasselbe gilt für Dokumente der Anbieter, die für ihre Leistung eine Entschädigung erhalten haben. Beim Einreichen ihres Angebots müssen die Anbieter angeben, welche Dokumente sie als vertraulich erachten. Die Vergabestelle bewahrt die Angebote aller Anbieter so lange auf, bis alle Beschwerderechte erloschen sind.
3.11
Gültigkeitsdauer des Angebots
Das Angebot ist gültig für eine Dauer von 6 Monaten. 
3.12
Angebotsvarianten
Varianten sind zulässig. Entsprechend werden die Varianten bei der Multikriterienanalyse und beim Zuschlag berücksichtigt. Voraussetzung ist allerdings, dass: 
a)
ein Angebot eingereicht wurde, das den Anforderungen des Pflichtenhefts entspricht;
b)
das Angebot zulässig ist;
c)
sie die wichtigsten Anforderungen des Pflichtenhefts erfüllen;
d)
sie aus Sicht der Funktionalität die technischen Anforderungen erfüllen, denen das Grundangebot entsprechen muss.
3.13
Entschädigung
Die Ausarbeitung eines Angebots gibt keinen Anspruch auf eine Entschädigung. Die Anbieter können somit für ihre Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Verfahren oder für die Einreichung ihres Angebots der Vergabestelle keine Rechnung stellen und von ihr keine Entschädigung verlangen.
3.14
Aufteilung des Auftrags in Lose
Die Vergabestelle beabsichtigt nicht, den Auftrag aufzuteilen. Deshalb müssen die Anbieter ein Angebot für den Gesamtauftrag einreichen.
3.15
Mehrwertsteuer
Ist nichts anderes angegeben, wird davon ausgegangen, dass in den aufgeführten Beträgen alle Steuern inbegriffen sind. Die Anbieter müssen den Mehrwertsteuersatz angeben, den sie für den Auftrag veranschlagen. Die Vergabestelle überprüft die Marktöffnung des Auftrags gemäss Schwellenwerten, die keine Mehrwertsteuer enthalten.
4. Administrative Verfahrensanforderungen
4.1
Rechtsgrundlagen
Das Verfahren ist:
· dem GATT/WTO-Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) vom 15.04.1994 nicht unterstellt;
· dem bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Gemeinschaft über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens (in Kraft getreten am 01.06.2002) nicht unterstellt;
· dem Bundesgesetz über die Nationalstrassen (NSG) vom 08.03.1960 und der Verordnung über die Nationalstrassen (NSV) vom 18.12.1995 nicht unterstellt;
· dem Bundesgesetz über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz; KG) vom 06.10.1995 unterstellt;
· dem Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) vom 19.12.1986 unterstellt;
· dem Bundesgesetz über den Binnenmarkt (Binnenmarktgesetz; BGBM) vom 06.10.1995 unterstellt (Stand 01.01.2007);
· dem Interkantonalen Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) vom 25.11.1994 (revidiert am 15.03.2001) sowie den dazugehörigen Vergaberichtlinien (VRöB) unterstellt;
· dem kantonalen Gesetz oder Beschluss über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen unterstellt;
· dem kantonalen Gesetz, der kantonalen Verordnung und dem kantonalen Reglement über das öffentliche Beschaffungswesen unterstellt.
Die Erlasstexte können bei der Staatskanzlei bezogen oder auf der Website SIMAP.CH heruntergeladen werden.
4.2
Verpflichtungen der Vergabestelle
Die Vergabestelle verpflichtet sich gegenüber den Anbietern:
· sämtliche ihr während des Verfahrens zur Kenntnis gelangten Informationen und Dokumente vertraulich zu behandeln; dies gilt nicht für Informationen, die während oder nach dem Vergabeverfahren veröffentlicht oder auf Anordnung des Gerichts den nicht berücksichtigten Anbieter zwingend bekannt gegeben werden müssen;
· Dritten und allen nicht am Verfahren beteiligten Personen den Zugang zu den Dokumenten und Informationen zu verbieten, sofern nicht die Anbieter ihre Zustimmung erteilt haben;
· das Verfahren ordnungsgemäss, unparteiisch und fair durchzuführen;
· die Transparenz des Verfahrens zu gewährleisten;
· einen optimalen Ablauf des Verfahrens sicherzustellen.
4.3
Frist für Rückfragen
Die Vergabestelle hat keine Frist für allfällige Rückfragen festgelegt. Es obliegt den Anbietern, ihre Fragen mindestens 5 Tage vor der Frist für die Abgabe des Angebots einzureichen. Die Vergabestelle beantwortet die Fragen so schnell wie möglich. Die Antworten werden allen Unternehmen und Büros zugestellt, die ihre Adresse angegeben haben.
4.4
Informationsveranstaltung und/oder Besichtigung des Ausführungsortes
Während des Ausschreibungsverfahrens ist keine Informationsveranstaltung oder Besichtigung des Ausführungsortes geplant.
4.5
Öffnung der Angebote
Die Vergabestelle nimmt keine öffentliche Angebotsöffnung vor. Die Öffnung der Angebote ist ein formeller Akt, mit dem die Angebote entgegengenommen werden und auf den anschliessend eine eingehendere Prüfung folgt. Das Protokoll für die offizielle Öffnung der Angebote kann auf schriftliche Anfrage bei der Vergabestelle bezogen werden.
4.6
Anhörung der Anbieter
Eine Anhörung ist nicht geplant. Die Vergabestelle behält sich jedoch das Recht vor, Anbietern, deren Unterlagen unklare oder ungenaue Informationen enthalten, Fragen zu stellen. Die Betreffenden können jedoch keine neuen Dokumente und Informationen hinzufügen oder ihre Angebote ändern, ohne damit ihren Ausschluss vom Verfahren zu riskieren.
4.7
Zuschlagskriterien
Es gelten folgende Zuschlagskriterien, die nach abnehmender Bedeutung geordnet sind:
	KRITERIEN
	Gewichtung

	
	

	1.
PREIS
	60  %

	2.
REFERENZEN DES ANBIETERS
	20  %

	3.
ORGANISATION DES ANBIETERS
	20  %

	TOTAL: 
	100 %


Die Vergabestelle behält sich unter Wahrung der Grundsätze der Gleichbehandlung und der Transparenz das Recht vor, so viele Bewertungselemente festzulegen, wie für eine Klassierung der Angebote nötig sind. Die Bewertungselemente stehen in direktem Zusammenhang mit einem der Hauptkriterien.
4.8
Bewertung der Angebote
Die Angebote werden ausschliesslich aufgrund ihres Inhalts, aufgrund der Angaben der Anbieter und der von der Vergabestelle verlangten Informationen bewertet. Den Zuschlag erhält das wirtschaftlich günstigste Angebot, das bei der Bewertung der Angebote in qualitativer und/oder finanzieller Hinsicht am besten abschneidet und den in den Zuschlagskriterien formulierten Erwartungen der Vergabestelle am besten entspricht.
Bei Aufträgen des Kantons Wallis können im Einladungsverfahren keine Eignungskriterien festgelegt werden.
4.9
Notenskala
Die Notenskala geht von 0 bis 5, wobei 0 die schlechteste und 5 die beste Note ist. Die Note kann auf zwei Kommastellen genau angegeben werden (z.B. 3,46), insbesondere für den Preis. Die Vergabestelle braucht die Unterkriterien nicht zu benoten.
4.10
Benotung des Preises
Den Empfehlungen der CROMP entsprechend wird im Rahmen von Dienstleistungsaufträgen die Benotungsmethode T2 und im Rahmen von Bau- und Lieferaufträgen die Benotungsmethode T3 angewandt (für nähere Informationen siehe Anhänge T5 und T6 des Westschweizer Leitfadens). 
4.11
Beurteilungsgremium
Die Vergabestelle nimmt die Bewertung der Angebote selber und ohne äussere Hilfe vor.
4.12
Änderung des Angebots
Ein eingereichtes Angebot kann nach Ablauf der von der Vergabestelle festgesetzten Frist weder geändert noch ergänzt werden. Nach deren Ablauf können die Anbieter somit ihr Angebot, die Dokumente oder Informationen, welche sie der Vergabestelle übermittelt haben, weder korrigieren noch korrigieren lassen.
4.13
Änderung des Pflichtenhefts durch die Vergabestelle
Die Vergabestelle kann den Inhalt des Pflichtenhefts ändern, sofern dies die Art des Auftrags nicht grundlegend in Frage stellt und lediglich Detailfragen oder Nebenaspekte betrifft. Erfolgt diese Änderung vor Einreichung des Angebots, gibt die Vergabestelle wenn nötig die neue Frist für die Einreichung des Angebots an. Erfolgt sie nach Einreichung des Angebots, sorgt sie dafür, dass alle Anbieter die gleichen Voraussetzungen haben und über eine genügend lange Frist verfügen, um die nachträglich verlangten Angaben zu liefern. Sie sorgt dafür, dass die Änderung allen Anbietern in gleicher Weise und innerhalb derselben Frist bekannt gegeben wird. 
Bei geringfügigen und eher nebensächlichen Änderungen kann die Vergabestelle das Pflichtenheft während des Verfahrens weiterhin gelten lassen und später in der Zuschlagsverfügung Vorbehalte anbringen. In diesen Vorbehalten wird deutlich auf die Änderungen des Pflichtenhefts hingewiesen, die bei der Aushandlung des Vertrags noch besprochen werden müssen.
4.14
Verhandlungsverbot
Bis und mit Zuschlagsverfügung führt die Vergabestelle keine Verhandlungen über das Angebot – weder über die darin angebotenen Leistungen noch über die angebotenen finanziellen Bedingungen oder Preise. Wenn nötig kann sie die betreffenden Anbieter einladen, schriftlich oder in einer Anhörung zusätzliche Erklärungen zu ihrer Eignung oder ihrem Angebot zu liefern. Das Verhandlungsverbot hindert die Vergabestelle aber nicht daran, die Angebote zu bereinigen, um sie objektiv vergleichen zu können.
4.15
Prüfung und Erläuterung des Angebots
Die Vergabestelle prüft die Angebote in technischer und rechnerischer Hinsicht. Einzig offensichtliche Rechnungsfehler werden korrigiert.
Geht nach Ansicht der Vergabestelle aus den gelieferten Belegen eindeutig hervor, dass diese Anbieter den Auftrag nicht unter guten Bedingungen ausführen können oder dabei den Fortbestand ihrer Unternehmen gefährden würden, kann die Vergabestelle deren Ausschluss verfügen, wenn wichtige Gründe vorliegen. Der Ausschluss erfolgt von Amts wegen, wenn offensichtliche Fehler derart häufig vorkommen oder derart gewichtig oder missbräuchlich sind, dass sie die Glaubwürdigkeit des Angebots als Ganzes beeinträchtigen. Die Vergabestelle verfügt ebenfalls den Ausschluss, wenn Anbieter bei der Überprüfung des Preises die angebotenen Preise nicht bestätigen oder eine definitive Änderung ihrer Preise bekannt geben.
4.16
Angebote, welche die Mindesterwartungen nicht erfüllen
Die Vergabestelle kann beschliessen, den Zuschlag nur für das Angebot zu erteilen, das bei sämtlichen Kriterien mindestens 60% der maximal möglichen Punktzahl erhalten hat. Stellt sie fest, dass aufgrund dieser Regel kein Anbieter/keine Anbieterin den Zuschlag erhalten würde, behält sie sich das Recht vor, diese Grenze herabzusetzen oder sich für den Abbruch und die Wiederholung des Verfahrens zu entscheiden, wenn ihr dies notwendig erscheint. Ein solcher Entscheid ist mit Beschwerde anfechtbar.
4.17
Zuschlag
Der Zuschlag ist den Anbietern, die am Verfahren teilgenommen haben und deren Angebot zulässig ist, schriftlich zu eröffnen und summarisch zu begründen. Neben dem Schreiben, in dem der Zuschlag bekannt gegeben wird, erhalten alle Anbieter eine tabellarische Zusammenfassung der Multikriterienanalyse, aus der die Ergebnisse aller Anbieter ersichtlich sind.
4.18
Auskünfte über den Zuschlag
Ab Eingang der Zuschlagsverfügung können alle nicht berücksichtigten Anbieter ein Gespräch mit dem Auftraggeber bzw. der Auftraggeberin oder seinem Stellvertreter verlangen, um zu erfahren, wie die ihnen zugeteilten Noten zustande gekommen und wie ihre Angebote beurteilt worden sind. Die Gespräche werden so durchgeführt, dass die Rechte der Anbieter, die Beschwerde erheben wollen, gewahrt bleiben.
Aufträge des Kantons Wallis: Auf Anfrage muss die Vergabestelle den Anbietern innerhalb von 5 Tagen die wesentlichen Gründe bekannt geben, weshalb sie den Zuschlag für den Auftrag nicht erhalten haben.
4.19
Rechtsmittelbelehrung
Die Anbieter werden darüber informiert, dass sämtliche schriftlich eröffnete Entscheide mit Beschwerde anfechtbar sind:
Die Beschwerde muss innerhalb von 10 Tagen nach Eröffnung des Entscheids bei der zuständigen Beschwerdeinstanz (in der Regel beim kantonalen Verwaltungsgericht) eingereicht werden. Es gelten keine Gerichtsferien. Die Beschwerdeschrift muss eine kurze Darlegung des Sachverhalts, der Gründe und der Beweismittel sowie die Anträge enthalten. Der Beschwerdeschrift sind die angefochtene Verfügung und die als Beweismittel dienenden Dokumente, über welche die beschwerdeführende Person verfügt, beizulegen. Die Beschwerdeschrift ist von der beschwerdeführenden Person oder ihrem/ihrer Bevollmächtigten mit dem Datum zu versehen und zu unterzeichnen.
Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, ausser diese wird von Amts wegen oder auf Antrag des Anbieters von der Beschwerdeinstanz erteilt.
4.20
Vertragsabschluss nach Erteilung des Zuschlags
Rechtlich gesehen basieren die Verträge, die nach Erteilung des Zuschlags abgeschlossen werden, auf dem Pflichtenheft und allfälligen Optimierungsvorschlägen der Anbieter im Ausschreibungsverfahren. Demnach dienen die Ausschreibungsunterlagen in erster Linie der Bewertung und dem Vergleich der Angebote im Hinblick auf den Zuschlag. Rechtsverbindlich ist allein der endgültige Vertrag. Die Höhe des Angebots, für das der Zuschlag erteilt wurde, ist nicht vertraglich bindend. Ebenso wenig ist die Vergabestelle aufgrund einer Zuschlagsverfügung verpflichtet, einen Vertrag abzuschliessen, wenn die Ausführungsbedingungen nicht mehr erfüllt sind.
5. Verpflichtungen der Anbieter
Mit der Unterzeichnung des Deckblatts und der Einreichung ihres Angebots bestätigen alle an dem Angebot beteiligten Personen, dass sie die Bedingungen des Verfahrens zur Kenntnis genommen haben und mit dem Inhalt vorbehaltlos einverstanden sind. Der Anbieter kann innerhalb derselben Frist, die für die Einreichung des Angebots gilt, schriftlich zu einzelnen Bedingungen Stellung nehmen. Ausserdem übernimmt er folgende Verpflichtungen:
a) Er bestätigt, dass die mit seinem Angebot gelieferten Angaben, Informationen und Beweismittel richtig sind und den Tatsachen entsprechen.
b) Er ist damit einverstanden, dass die Vergabestelle oder deren Vertreter/innen die mit seinem Angebot gelieferten Angaben, Informationen und Beweismittel überprüfen kann, wobei die Vergabestelle eine vertrauliche Behandlung zusichert.
c) Er gewährleistet die Gleichbehandlung von Frauen und Männern mit gleichwertigen Fähigkeiten und Funktionen, insbesondere was die Lohnbedingungen anbelangt; dies gilt auch für allfällige direkte Subunternehmen, Hauptlieferanten und Transportunternehmen.
d) Er gewährleistet die Einhaltung der Bestimmungen über den Umweltschutz, den Gewässerschutz, die Luftreinhaltung, die Abfallbewirtschaftung und den Lärmschutz.
e) Er bestätigt, den Wettbewerb nicht durch Vereinbarungen oder Absprachen zwischen Anbietern verfälscht zu haben.
f) Er bestätigt, dass das eingereichte Angebot den Anforderungen des Pflichtenhefts entspricht und sämtliche Leistungen beinhaltet, die für die Ausführung des Auftrags und den guten Ablauf unerlässlich sind. Dazu gehören auch die Massnahmen, die zur Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften getroffen werden müssen. 
g) Er ist darüber unterrichtet, dass die Vergabestelle vor und nach Vertragsabschluss keine Änderung wegen zu niedrig veranschlagter oder vergessener Leistungen zulassen wird.
h) Er bestätigt, dass er alle für die Ausarbeitung des Angebots erforderlichen Informationen erhalten hat und dieses ausgearbeitet hat, als ihm die allgemeinen Bedingungen und der Inhalt des Pflichtenhefts bekannt waren und er über den Umfang, die Anforderungen und die Rahmenbedingungen des Auftrags genau Bescheid wusste. Folglich verpflichtet er sich, den gesamten Auftrag zu den in seinem Angebot angegebenen Preisen und unter strikter Einhaltung der in den Ausschreibungsunterlagen formulierten Ausführungsvorschriften auszuführen.
i) Er setzt die für die Ausführung des Auftrags bestimmten Schlüsselpersonen ein. Er ist darüber unterrichtet, dass die Vergabestelle in Fällen, in denen eine oder mehrere Schlüsselpersonen ersetzt werden, verlangen kann, dass der berücksichtigte Anbieter innerhalb einer bestimmten Frist Schlüsselpersonen zur Verfügung stellen muss, die dieselben Fähigkeiten, Erfahrungen und Kapazitäten besitzen. Erfüllt er diese Forderung nicht, kann der Zuschlag widerrufen und der Vertrag gekündigt werden.
j) Er bestätigt, nicht zu Recht in ein Konkursverfahren verwickelt zu sein und keinen gerichtlichen oder aussergerichtlichen Nachlassvertrag erhalten zu haben; er gewährleistet, dass dies auch für die Subunternehmen, Lieferanten und Transportunternehmen gilt, die er einbeziehen will.
k) Er ist damit einverstanden, dass die anderen Anbieter mittels einer zusammenfassenden Tabelle über sein Ergebnis, insbesondere über die Noten für die einzelnen Kriterien, informiert werden.
l) Falls er den Zuschlag erhält, ist er bereit, auf Verlangen der Vergabestelle über ein Bankinstitut oder eine Versicherungseinrichtung so rasch wie möglich finanzielle und technische Sicherheiten zu liefern. Sicherheiten, die von einem ausländischen Unternehmen geleistet werden, müssen den von Schweizer Unternehmen geleisteten Sicherheiten gleichwertig sein und bei einer Niederlassung mit Sitz in der Schweiz angefordert werden können.
m) Er hält sich an das geltende Arbeitsrecht, insbesondere auch an die Bestimmungen über die Schwarzarbeit, die Zwangsarbeit und über minderjährige Arbeitnehmende, und gewährleistet dies ebenso für allfällige direkte Subunternehmen, Lieferanten und Transportunternehmen.
n) Er erfüllt die Anforderungen der ASA-Richtlinie 6508 über Spezialisten der Arbeitssicherheit (KOPAS und Sicherheitsingenieure, je nach Unternehmensgrösse und ‑typ) und gewährleistet dies ebenso für allfällige direkte Subunternehmen, Lieferanten und Transportunternehmen.
o) Falls er den Zuschlag erhält, liefert er je nach Auftragsart einen Hygiene- und Sicherheitsplan, welcher den gesetzlichen Bestimmungen über Arbeitsärzte und andere Spezialisten der Arbeitssicherheit (ASA) entspricht.
p) Er ist bereit, sich gegebenenfalls an die Weisungen des vom Bauherrn eingesetzten Gesundheits- und Sicherheitskoordinators zu halten.
q) Er wird eine einfache Gesellschaft nach Obligationenrecht und/oder gemäss dem Gesellschaftsvertrag nach SIA-Norm 1016 gründen, wenn mehrere Beauftragte, Unternehmen oder Lieferanten sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschliessen. Gegebenenfalls wird er auf Anfrage auch das Organigramm liefern, das die hierarchischen Beziehungen und die Verteilung der Verantwortlichkeiten zwischen den solidarischen Partnern zeigt.
r) Er richtet Informatik- und Datenübertragungssysteme ein, die mit den Anforderungen der Vergabestelle übereinstimmen, ohne dass dabei zusätzliche Kosten entstehen oder Vertragsergänzungen vorzunehmen sind.
s) Er hat bei der Ausarbeitung des Angebots berücksichtigt, dass die Vergabestelle nach Erteilung des Zuschlags keine Änderung wegen zu niedrig veranschlagter oder vergessener Leistungen zulassen wird und dass sie auch ungenügende Kenntnis der zu erbringenden Leistungen nicht gelten lassen wird. Auch wenn keine Frist für die Fragen festgelegt wurde, obliegt es somit den Anbietern, die zur völligen Klärung erforderlichen Fragen zu stellen. Daher können die Anbieter nach Einreichung ihres Angebots eine Änderung des Angebots nicht damit begründen, dass das Pflichtenheft nicht klar genug gewesen sei.
t) Er ist damit einverstanden, dass die Vergabestelle das Verfahren jederzeit abbrechen oder ganz aufgeben kann, wenn die erforderlichen Genehmigungen verweigert wurden; dieser Fall kann eintreten, wenn die staatlichen Organe gegen das Projekt Opposition ergreifen oder den erforderlichen Kredit ganz oder teilweise ablehnen.
u) Er ist damit einverstanden, dass die Vergabestelle das Verfahren erneut ausschreiben oder dieses ganz oder teilweise wiederholen kann, wenn sie bei der Öffnung und Prüfung der Angebote feststellt, dass nur eine ungenügende Zahl von Unterlagen die Teilnahmebedingungen oder Eignungskriterien erfüllt und dass dies den echten Wettbewerb unterbindet.
v) Er beweist moralische Integrität, indem er Massnahmen zur Bekämpfung von Korruption ergreift und davon absieht, einem Mitglied der Vergabestelle oder des Beurteilungsgremiums einen Vorteil anzubieten in der Absicht, sich zum Nachteil anderer Anbieter einen Auftrag zu verschaffen oder bei der Vergabe des Auftrags den Wettbewerb zu umgehen. Jede Verletzung der Klausel über die moralische Integrität zieht grundsätzlich die Aufhebung des Zuschlags sowie die vorzeitige Kündigung des Vertrags durch die Vergabestelle nach sich, wenn wichtige Gründe vorliegen. Die Vergabestelle kann weitere Sanktionen verhängen, insbesondere wenn die Verletzung der Klausel über die moralische Integrität im Verlauf des Ausschreibungsverfahrens entdeckt wird.
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